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Ja, das kann ich ausschließen. Ich muss lediglich für die Schüler, die bei mir "durchgefallen"
sind, eine Prüfung erstellen und einige Tage vorher in der Schule abgeben. Diese Schüler
besuchten eine höhere Klasse und bekommen also andere Texte vorlegt. Von der
Aufsichtspflicht während der Prüfung bin ich entbunden, da andere Kollegen anwesend sind.
Daher kann ich auf die Prüfung und dann natürlich auch auf die Korrektur der Prüfung meines
"potentiellen Nachhilfeschülers" keinen Einfluss nehmen.
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